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Anordnung 
über die Beziehungen 

bei der Lieferung und Abnahme 
von frischem Obst und Gemüse

vom 12. Dezember 1968

Auf Grund des § 48 Abs. 3 der Siebenten Durchfüh
rungsverordnung vom 22. April 1965 zum Vertragsgesetz 
— Wirtschaftsverträge der sozialistischen Landwirt
schaftsbetriebe — (GBl. II S. 431) wird im Einvernehmen 
mit dem Vorsitzenden des Rates für landwirtschaft
liche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft sowie 
dem Vorsitzenden des Staatlichen Vertragsgerichts fol
gendes angeordnet:

Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung gilt für alle wechselseitigen Be
ziehungen der sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe 
einschließlich der VEB Straßeyiobstbaubetriebe und der 
Betriebe von Schulen und Ausstellungen mit dem sozia
listischen Groß- und Einzelhandel, Großverbrauchern, 
Betrieben der obst- und gemüseverarbeitenden Indu
strie (Aufkaufbetrieben), die die Lieferung und Ab
nahme von frischem Obst und Gemüse zum Inhalt 
haben.

(2) Die Anwendung von Bestimmungen dieser Anord
nung kann von den Aufkaufbetrieben vereinbart wer
den mit

a) Einrichtungen gesellschaftlicher Organisationen 
des nichtgewerblichen Gartenbaues (Verband der 
Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter u. a.)

b) privaten Betrieben des Erwerbsgartenbaues
c) privaten nichtgewerblichen Kleinproduzenten 

(Kleingärtner)
d) privaten Groß- und Einzelhand-elsbetrieben.

§ 2
Vertragsabschluß

(1) Die sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe (Lie
ferer) und Aufkaufbetriebe (Besteller) tragen gemein
sam die Verantwortung für eine kontinuierliche und be
darfsgerechte Produktion und Versorgung der Bevölke
rung mit frischem Obst und Gemüse. Sie haben in so
zialistischer Zusammenarbeit alle sich aus den soziali
stischen Produktionsverhältnissen ergebenden Möglich
keiten in der Produktion, der Verarbeitung und im Ab
satz zu nutzen und die Vertragsbeziehungen so zu ge
stalten, daß sie den Partnern und der Volkswirtschaft 
einen hohen ökonomischen Nutzen bringen.

(2) Der Besteller unterbreitet dem Lieferer ein Ver
tragsangebot. Dieses kann auch durch den Lieferer ge
schehen, soweit es sich um einen staatlich anerkannten 
Spezialbetrieb des Gemüse- und Obstanbaues gemäß 
den Rechtsvorschriften handelt.

(3) Bei Lieferern gemäß § 1 Abs; 2 Buchst, c kann 
beim Vertragsabschluß von den im § 3 Abs. 1 genannten 
Bedingungen abgewichen werden. Der Vertrag hat je
doch mindestens Leistungsgegenstand, Qualität und 
Preis zu enthalten.

(4) Im Interesse der Steigerung einer bedarfsgerech
ten und ertragssicheren Produktion, zur Sicherung ra
tioneller Produktionsverfahren sowie zur Entwicklung 
von Stammbeziehungen sind vorwiegend mit den staat
lich anerkannten Spezialbetrieben des Gemüse- und 
Obstanbaues und den in Kooperationsgemeinschaften 
oder -verbänden zusammenarbeitenden Produktionsbe
trieben des Gemüse- und Obstanbaues langfristige Ver
träge abzuschließen.

(5) In den langfristigen Verträgen sollen neben Fest
legungen über
— Arten und gegebenenfalls Sorten
— Qualitäten, gegebenenfalls Qualitätsanteile
— Mengen
— Leistungszeit *


